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// Im Blickpunkth

Die Bundesregierung hat auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 16/10633), ob die Erfahrungen aus der Fi-

nanzmarktkrise auch in die Bilanzrechtsreform einfließen werden (BT-Drs. 16/10726), geantwortet, dass die j�ngsten Ent-

wicklungen an den Finanzm�rkten zwar „mit in die Erw�gungen einbezogen werden“, sich aber „eine grunds�tzliche

Abkehr vom Konzept der Zeitwertbewertung von Finanzinstrumenten international nicht“ abzeichne und die Regierung

am Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz grunds�tzlich festhalte. Nachbesserungsbedarf in einzelnen Punkten sehen Funne-

mann/Kerssenbrock bei den Regelungen zu den Aussch�ttungssperren (dazu der Aufsatz in dieser Ausgabe) und Strieder

bei der Erkl�rung zur Unternehmensf�hrung (dazu der „Standpunkt“ auf dieser Seite).
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// Standpunkt /
von Dipl.-Kfm.Dr. ThomasStrieder, Be-

reichsleiter Finanz- undRechnungswesender

SanacorpGruppe,M�nchen

Erkl�rung zur Unternehmensf�h-
rung nach demRegE des BilMoG:
�nderung notwendig

Die n�chste Expertenanh�rung zum RegE

des BilMoG findet Mitte Dezember 2008

statt. Vor diesem Hintergrund ist nicht mehr

mit einer Verabschiedung des Gesetzes in

diesem Jahr und einem Inkrafttreten zum

1.1.2009 zu rechnen. Deshalb kann an ein-

zelnen Regelungen noch nachgebessert wer-

den, was aus Sicht des Verfassers zumindest

mit Blick auf einen Punkt zu begr�ßen ist:

Nach § 289a HGB-E sollen insbesondere b�r-

sennotierte Aktiengesellschaften eine Erkl�-

rung zur Unternehmensf�hrung in ihren La-

gebericht aufnehmen. Sie soll neben der Ent-

sprechenserkl�rung nach § 161 AktG Anga-

ben zu Unternehmensf�hrungspraktiken und

zur Arbeitsweise der Organe enthalten. Dieser

Teil des Lageberichts soll – wie bisher bereits

der Inhalt der Entsprechenserkl�rung – nicht

durch den Abschlusspr�fer pr�fungspflichtig

sein. Das ist sinnvoll, da insbesondere in der

Entsprechenserkl�rung nicht pr�fbare Anga-

ben, wie z. B. die Offenlegung von Interes-

senskonflikten, enthalten sind. Doch hieraus

resultiert eine unannehmbare Konsequenz f�r

die Adressaten der Rechnungslegung: Sie

m�ssten mit einem Lagebericht leben, der

grunds�tzlich vom Best�tigungsvermerk des

Abschlusspr�fers erfasst ist, zu einem kleinen

Teil dagegen nicht. Dies stellt einen Beitrag

zur Erh�hung der bereits heute bestehenden

Erwartungsl�cke an das Testat dar.

Folglich sollte vom Gesetzgeber in der Norm

des § 289a HGB ausschließlich auf die bereits

im RegE – allerdings nur als Auffangl�sung –

vorgesehene zweite M�glichkeit abgestellt

werden: Sie sieht vor, innerhalb des Lagebe-

richts lediglich einenHinweis zu geben,wo die

Gesellschaft die Erkl�rung zur Unternehmens-

f�hrung�ffentlichzug�nglichgemachthat.

Rechnungslegung
FASB: Neue Staff Position zur Offenlegung

-tb- Der Financial Accounting Standards Board

(FASB) hat bekannt gegeben, dass er am

15.12.2008die endg�ltige Staff PositionFAS140-4

and FIN 46(R)-8 „Disclosures about Transfers of

Financial Assets and Interests in Variable Interest

Entities“ ver�ffentlichenwird (www.fasb. org). Da-

mit werden die Offenlegungsverpflichtungen f�r

die entsprechenden Gesellschaften ausgeweitet

und zwar bereits f�r nach dem15.12. endende Be-

richtsperioden.

AASB: Diskussionspapier zur einheitlichen

Bewertung von immateriellen

Verm�genswerten

Der Australian Accounting Standards Board

(AASB) hat am 31.10.2008 ein Diskussionspapier

(DP) zur Bewertung von immateriellen Verm�-

genswerten ver�ffentlicht, dass bis zum

15.5.2009 kommentiert werden kann (standard

@aasb.gov.au oder asbcommentletters@frc-asb.

org.uk). Der AASB schl�gt vor, erworbene und

selbsterstellte immaterielle Werte zuk�nftig ein-

heitlich zum Fair Value zu bewerten. Das DP ist

auch als (erneuter) Aufruf an den IASB zu verste-

hen, die Vorschriften zur Bilanzierung immate-

rieller Verm�genswerte zu �berarbeiten. Ein ent-

sprechender Projektvorschlag war vom IASB En-

de 2007 abgelehnt worden.

Das DP wurde mit Unterst�tzung der Gruppe der

National Standard Setters (NSS) ver�ffentlicht.

Hauptaufgabe dieses globalen Zusammenschlus-

ses von nationalen Standardsetzern u. �. Organi-

sationen ist die Unterst�tzung des International

Accounting Standards Board (IASB) durch For-

schung bzw. Kommentierung laufender Projekte.

Weitere Informationen sowie das Diskussions-

papier in englischer Sprache finden Sie unter

www.drsc.de.

Wirtschaftspr�fung
IDW: Stellungnahme zu E-RIC 4

In einem Brief an das Rechnungslegungs Inter-

pretations Committee (RIC) des DRSC vom

10.11.2008 hat sich das Institut der Wirtschafts-

pr�fer (IDW) zum E-RIC 4 ge�ußert. Dieser Ent-

wurf behandelt Auslegungsfragen zur Neufas-

sung von IAS 32, insbesondere die Abgrenzung

von Eigen- und Fremdkapital bei deutschen Per-

sonenhandelsgesellschaften. Der Text des Briefs

ist abrufbar unter www.idw.de.

WPK: Stellungnahmen zu

Exposure Drafts des IESBA

Im Mai 2008 hat das IFAC International Ethics

Standards Board for Accountants (IESBA) den Ex-

posure Draft „Section 290 of the Code of Ethic,

Independence – Audit and Review Engage-

ments“ ver�ffentlicht.

Hierbei handelte es sich um einen Re-Exposure

von Teilen des IFAC Code of Ethics, die die Unab-

h�ngigkeitsregelungen zur Internen Revision

und zur Umsatzabh�ngigkeit betreffen und de-

ren �berarbeitung bereits in einem im Juli 2007

ver�ffentlichten Exposure Draft enthalten gewe-

sen war. Die WPK hatte hierzu bereits mit Schrei-

ben vom 9.10.2007 Stellung genommen.

Im Juli 2008 hat das IESBA dar�ber hinaus den

Exposure Draft „Code of Ethics for Professional

Accountants“ ver�ffentlicht. Dessen Gegenstand

war die �berpr�fung der Klarheit des gesamten

Code of Ethics in Anlehnung an die Clarity Con-

ventions des International Auditing and Assur-

ance Standards Board (IAASB).

Zu beiden Exposure Drafts hat die WPK gegen-

�ber dem IESBA Stellung genommen. Die Texte

sind abrufbar unter www.wpk.de.
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